
BGer 6F_20/2009 vom 13. November 2009
Bundesgericht, 2009-11-13, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6F_20_2009

FR: TF 6F_20/2009 du 13 novembre 2009

IT: TF 6F_20/2009 del 13 novembre 2009

Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht wies mit Urteil vom 8. September 2009 eine Beschwerde des
Gesuchstellers gegen ein Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom
24. April 2009 ab, soweit darauf eingetreten wurde (6B_478/2009).

Der Gesuchsteller stellt ein Revisionsgesuch mit dem sinngemässen Antrag, das Urteil des
Bundesgerichts vom 8. September 2009 sei aufzuheben. Er macht zwar geltend, das
Bundesgericht habe einzelne Anträge nicht beurteilt sowie in den Akten liegende erhebliche
Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt und damit Revisionsgründe im Sinne von Art.
121 lit. c und d BGG gesetzt. Wie sich indessen aus der weitschweifigen Begründung ergibt
("es wurde nicht bewiesen ... die Anklage soll zeigen ... die Anklage hat sich eingemischt,
um sich zu rechtfertigen ... die Erwägung der Vorinstanz kann man nicht mit den
'glaubhaften Aussagen' der Zeugen begründen ... der Anklage fällt nicht auf ... das ist eine
böse Unterstellung ... er ist offensichtlich nicht glaubwürdig ... die Anklage betrachtet
Gegenteiliges zu Unrecht als erstellt ... diese Sache hat mit Strafrecht nichts zu tun ... diese
Vorwürfe sind haltlos und werden dezidiert zurückgewiesen ... die Zeugen müssen vor
Gericht gehört werden ... mein Konfrontationsrecht und rechtliches Gehör wurden seit
meiner Verhaftung schwerwiegend beeinträchtigt ... mir wurde menschenrechtswidrig das
Wort abgeschnitten"), betreffen seine Ausführungen die Beweiswürdigung und die
rechtliche Würdigung des Falles. Beides kann in einem Revisionsverfahren nicht überprüft
werden.

Auf das Revisionsgesuch ist nicht einzutreten.

E. 2
Die Gerichtskosten sind dem Gesuchsteller aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von Art. 64 BGG abzuweisen,
weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen.
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